Verein zur Förderung der Demokratie und Interessenvertretung der Bürger e.V.

(VzFdDuIdB)

BEITRAGSSATZUNG

Die Mitgliederversammlung vom ............................. hat auf Vorschlag des Vorstandes die nachfolgende Beitragssatzung beschlossen:

§ 1 Aufnahmegebühr

(1) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.

§ 2 Beitragszahlung

(1) Der Beitrag ist quartalsweise im Voraus bis zum dritten Werktag des Quartals fällig.

(2) Der Beitrag soll per Banklastschrift gezahlt werden.

§ 3 Beitragsrückzahlung im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Eine anteilige Rückzahlung von gezahlten Beträgen im Falle der Beendigung der Mitgliedschaft findet grundsätzlich nicht statt.

(2) Nichtgezahlte Beiträge sind bis zum Ablauf des Quartals zu entrichten. Hierbei wird das Quartal, in dem die Mitgliedschaft beendet wird, voll berechnet.

 § 4 Höhe der Beiträge

(1) Der Beitrag je Mitglied beträgt 3,00 € / monatlich – entspricht 9,00 € im Quartal. 

§ 5 Inkraftteten

(1) Die Beitragssatzung tritt mit Wirkung vom  .......................... in Kraft.

(2) Die Beitragssatzung ist solange gültig, bis sie durch Beschluß der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder abgeändert wird.

